
Satzungsnachtrag Nr.21 
zur Satzung vom 14.05.2002 

 
 
A. 

§ 4 Abs. II (Widerspruchsausschuss) erhält folgende neue Fassung:  
 
 
§ 4 Widerspruchsausschuss 

 
II. 1. Der Widerspruchsausschuss setzt sich zusammen aus jeweils einem Vertreter der Versicherten 

und der Arbeitgeber aus dem Kreise der Mitglieder des Verwaltungsrates der 
Betriebskrankenkasse. 
 

 2. Jedes Mitglied des Widerspruchsausschusses hat einen Stellvertreter zur Vertretung im 
Verhinderungsfall. 
 

 3. Die Versichertenvertreter des Widerspruchsausschusses werden von den Versichertenvertretern, 
die Arbeitgebervertreter des Widerspruchsausschusses von den Arbeitgebervertretern des 
Verwaltungsrates, gewählt. Die Wahl erfolgt für die Amtszeit des Verwaltungsrates. Die Mitglieder 
des Widerspruchsausschusses bleiben im Amt, bis ihre Nachfolger das Amt antreten. 
 

 4. Das Amt der Mitglieder des Widerspruchsausschusses ist ein Ehrenamt. §§ 40 bis 42, 59 und § 63 
Abs. 3a und 4 SGB IV gelten entsprechend. 
 

 5. Der Vorsitz im Widerspruchsausschuss wechselt zwischen dem Arbeitgebervertreter und dem 
Versichertenvertreter von Jahr zu Jahr, gerechnet vom Zeitpunkt des Ablaufs der vorangegangenen 
Amtsperiode. Der Vorsitzende wird jeweils in der ersten Sitzung nach Bestellung der Mitglieder des 
Widerspruchsausschusses bestimmt. Der Vorsitzende bestimmt den Schriftführer, der auch ein 
Mitarbeiter der Betriebskrankenkasse sein kann. 
 

 6. Der Vorstand oder ein von ihm Beauftragter nimmt an den Sitzungen des 
Widerspruchsausschusses beratend teil.  
 

 7.  Der Widerspruchsausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß 
geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt sind. 
 

 8. Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei 
Stimmengleichheit wird die Abstimmung nach erneuter Beratung wiederholt; bei erneuter 
Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

 



 

B. 

§ 8 (Bemessung der Beiträge) erhält folgende neue Fassung: 
 
 
§ 8 Bemessung der Beiträge 

 
 Für die Bemessung der Beiträge gelten die „Einheitlichen Grundsätze des GKV-

Spitzenverbandes zur Beitragsbemessung freiwilliger Mitglieder der gesetzlichen 
Krankenversicherung und weiterer Mitgliedergruppen sowie zur Zahlung und Fälligkeit der von 
Mitgliedern selbst zu entrichtenden Beiträge (Beitragsverfahrensgrundsätze Selbstzahler)“ in 
der jeweils gültigen Fassung. 
 

 
 
C. 
§ 8b (Stundung und Erhebung der von nach § 5 Absatz 1 Nr. 13 SGB V   
 Versicherungspflichtigen nachzuzahlenden Beiträge)  
 
Der bisherige § 8b (Stundung und Erhebung der von nach § 5 Absatz 1 Nr. 13 SGB V 
Versicherungspflichtigen nachzuzahlenden Beiträge) wird zu § 8 a 
 
 
 
 
D. 
§ 10 (Fälligkeit der Beiträge ) erhält folgende neue Fassung: 
 
 
§ 10 Fälligkeit der Beiträge 

 
I. Beiträge, die nach dem Arbeitsentgelt oder dem Arbeitseinkommen zu bemessen sind, sind in 

voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des 
Monats fällig, in dem die Beschäftigung oder Tätigkeit, mit der das Arbeitsentgelt oder 
Arbeitseinkommen erzielt wird, ausgeübt worden ist oder als ausgeübt gilt; ein verbleibender 
Restbeitrag wird zum drittletzten Bankarbeitstag des Folgemonats fällig. 
 

 Der Arbeitgeber kann abweichend von Satz 1 den Betrag in Höhe des Vormonats zahlen, wenn 
Änderungen der Beitragsabrechnung regelmäßig durch Mitarbeiterwechsel oder variable 
Entgeltbestandteile dies erfordern; für einen verbleibenden Restbetrag bleibt es bei der 
Fälligkeit zum drittletzten Bankarbeitstag des Folgemonats. 
 

II. Die von Mitgliedern selbst zu entrichtenden Beiträge mit Ausnahme des kassenindividuellen 
Zusatzbeitrags nach § 242 SGB V werden entsprechend den Regelungen der „Einheitlichen 
Grundsätze des GKV-Spitzenverbandes zur Beitragsbemessung freiwilliger Mitglieder der 
gesetzlichen Krankenversicherung und weiterer Mitgliedergruppen sowie zur Zahlung und 
Fälligkeit der von Mitgliedern selbst zu entrichtenden Beiträge (Beitragsverfahrensgrundsätze 
Selbstzahler)“ in der jeweils gültigen Fassung fällig. 
 



III. Für Versicherungspflichtige, die eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen, 
werden die Beiträge aus Versorgungsbezügen fällig mit der Auszahlung der 
Versorgungsbezüge, von denen sie einzubehalten sind (§ 256 Absatz 1 Sätze 1 und 2 SGB V). 
 

 
 
E.  
§ 11 (Höhe der Rücklage)  
 
Absatz II. wird aufgehoben 
 

  
  
  

 
F. 
§ 12  Absatz V. (Krankengeld für Versicherte nach dem  Künstlersozialversicherungsgesetz) 
 
Die Regelung wird aufgehoben und Absatz V derzeit nicht belegt 
 
 
 
 
G. 
§ 12  Absatz VI. (Hospizbetreuung) erhält folgende neue Fassung:  
 
 

VI. Hospizbetreuung 
 

 Versicherte, die keiner Krankenhausbehandlung bedürfen, erhalten einen Zuschuss zu den 
Kosten stationärer und teilstationärer Versorgung in Hospizen, in denen palliativ-medizinische 
Behandlung erbracht wird, wenn eine ambulante Versorgung im Haushalt oder der Familie 
nicht erbracht werden kann. 
 

 Der Zuschuss beträgt kalendertäglich 7,5 v. H. der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 SGB 
IV und darf zusammen mit den Leistungen anderer Sozialleistungsträger die tatsächlichen 
Kosten nicht überschreiten. 
 

 



 
H. 
§  13c Absatz II (Wahltarif Selbstbehalt)) erhält folgende neue Fassung:  
 
 
§ 13c Wahltarif Selbstbehalt 

 
II. Auf den Selbstbehalt werden die Kosten für die Inanspruchnahme folgender Leistungen nicht  

angerechnet: 
 

 Prävention (§§ 20 und 20d SGB V) 
 Leistungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen (Gruppenprophylaxe § 21 SGB V, 
  Individualprophylaxe § 22 SGB V, jährliche Zahnprophylaxe § 55 Absatz 1 Satz 4 Nr. 2 

 SGB V) 
 medizinische Vorsorgeleistungen (§ 23 SGB V) mit Ausnahme ambulanter 

Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten 
 

 Gesundheitsuntersuchungen (§ 25 SGB V) 

 Kinderuntersuchungen (§ 26 SGB V). 
 

 Vorsorgeleistungen während der Schwangerschaft nach den Mutterschaftsrichtlinien. 
 

 Ebenfalls werden die Kosten für die Inanspruchnahme von Leistungen durch nach § 10 SGB V 
versicherte Angehörige, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht auf den 
Selbstbehalt angerechnet. 
 

 
 
 
I.   
§ 13h Absatz II (Wahltarif Prämienzahlung für freiwillig Versicherte) erhält folgende neue 
Fassung: 
 
 
 
§ 13h Wahltarif Prämienzahlung für freiwillig Versicherte  

   
II. Für die Prämienzahlung ist die Inanspruchnahme folgender Leistungen unschädlich: 
 Prävention (§§ 20 und 20d SGB V) 
 Leistungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen (Gruppenprophylaxe § 21 SGB V, 

Individualprophylaxe § 22 SGB V, jährliche Zahnprophylaxe § 55 Absatz 1 Satz 4 Nr. 2 
SGB V) 

 medizinische Vorsorgeleistungen (§ 23 SGB V) mit Ausnahme ambulanter 
Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten 

 Gesundheitsuntersuchungen (§ 25 SGB V) 
 Kinderuntersuchungen (§ 26 SGB V). 
 Vorsorgeleistungen während der Schwangerschaft nach den Mutterschaftsrichtlinien. 

 
 Ebenfalls unschädlich für die Prämienzahlung ist die Inanspruchnahme von Leistungen durch 

nach § 10 SGB V versicherte Angehörige, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
 

 



 
Inkrafttreten: 

Die vorstehenden Änderungen treten entsprechend § 34 Abs. 2 Satz 2 SGB IV am Tage nach ihrer 

Bekanntmachung in Kraft. 

 

Der vorstehende Satzungsnachtrag Nummer 21 wurde vom Verwaltungsrat am 07.07.2009 beschlossen 

und am 07.08.20009 vom Bundesversicherungsamt genehmigt. 

 

 

 

Willi Röll 

Alternierender Vorsitzender des Verwaltungsrates  


